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Preisübersicht
Netzanschlusskonditionen der Erdgasversorgung gültig ab 01. März 2025

Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen 
Nutzung für die Erdgasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV) im Versorgungsnetz 
des StADtwErkS AM SEE (SwSee)

1  Preise für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses
 Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die erstattung der Kosten für die herstellung und die 

Veränderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder erweiterung der Kundenanlage erfor
derlich oder aus anderen Gründen vom Kunden veranlasst werden, zu verlangen. 

 Der rechnungsbetrag für die herstellung oder Veränderung des Netzanschlusses ist innerhalb von 14 tagen 
nach Zugang der rechnung zur Zahlung fällig.

1.1 Baukostenzuschuss 
 Der baukostenzuschuss ist ein einmaliger beitrag jedes Anschlussnehmers für die erstellung oder Verstärkung 

der örtlichen Versorgungsanlagen.

 bemessungsgrundlage für die höhe des baukostenzuschusses ist die Nennwärmeleistung der Verbrauchs
einrichtungen gemäß „Vertrag zur herstellung eines Gasnetzanschlusses“. Der baukostenzuschuss berechnet 
sich entsprechend der nachstehenden tabelle: 

Nennwärmeleistung Euro brutto* euro netto

bis  70 kW 0,00 0,00

über  70 kW je kw 8,81 je kW 7,40

* Die Umsatzsteuer wird dem Anschlussnehmer in der bei Vollendung der Maßnahme geltenden höhe berechnet 
(derzeit 19%)

Hinweis
bei erhöhung der Nennwärmeleistung wird der Differenzbetrag aus obiger tabelle ermittelt und nachberechnet.
bei senkung der Nennwärmeleistung ist eine rückerstattung ausgeschlossen. 
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Preisübersicht
Netzanschlusskonditionen der Erdgasversorgung gültig ab 01. März 2025

Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung 
für die Erdgasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV) im Versorgungsnetz des 
StADtwErkS AM SEE (SwSee)

1.2 Netzanschlussherstellung
 Der Netzanschluss wird gemäß §9 der NDAV entsprechend nachfolgender tabelle berechnet:

 
einzelanschluss Koordinationsanschluss1

Euro brutto* euro netto Euro brutto* euro netto

erdgasanschluss DN 25 Grundbetrag (öffentlicher 
bereich, hauseinführung, Absperrvorrichtung)

2.464,49 2.071,00 1.942,08 1.632,00

jeder weitere Meter DN 25 im Grundstück des 
Anschlussnehmers

139,23 117,00 76,16 64,00

erdgasanschluss DN 40 Grundbetrag (öffentlicher 
bereich, hauseinführung, Absperrvorrichtung)

2.994,04 2.516,00 2.070,60 1.740,00

jeder weitere Meter DN 40 
im Grundstück des Anschlussnehmers

147,56 124,00 84,49 71,00

erdgasanschluss DN 50 Grundbetrag (öffentlicher 
bereich, hauseinführung, Absperrvorrichtung)

3.079,72 2.588,00 2.207,45 1.855,00

jeder weitere Meter DN 50 
im Grundstück des Anschlussnehmers

157,08 132,00 94,01 79,00

Nachlass für Ausführung der tiefbauarbeiten in 
eigenleistung durch den Anschlussnehmer bzw. des
sen beauftragten (nur in Absprache mit dem örlichen 
Netzbetreiber) je Meter

-80,92 68,00 -17,85 15,00

* Die Umsatzsteuer wird dem Anschlussnehmer in der bei Vollendung der Maßnahme geltenden höhe berechnet (derzeit 19%)
1  Koordinationsanschluss für den Grundbetrag liegt vor:
  bei Verlegen von mindestens 2 sparten für ein Grundstück, 
  oder von mindestens 2 Anschlüssen in unterschiedlichen Grundstücken, verbunden mit nur einer baustelleneinrichtung.
1  Koordinationsanschluss für die Anschlusslänge im Grundstück liegt vor:
  wenn mindestens eine weitere sparte im selben Graben verlegt wird.
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Preisübersicht
Netzanschlusskonditionen der Erdgasversorgung gültig ab 01. März 2025

Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen 
Nutzung für die Erdgasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV) im Versorgungsnetz 
des StADtwErkS AM SEE (SwSee)

Hinweise

Die vorliegende Preisübersicht gilt für die herstellung von Netzanschlüssen im pauschalierten Verfahren. Netz
anschlüsse, die nach Art, Dimension oder Lage vom standard abweichen (z.b. bauvorhaben außerhalb von 
geschlossener bebauung, größere Leistungen), werden nicht nach der vorliegenden Preisübersicht abgerechnet. 
in diesen Fällen erhält der Anschlussnehmer ein individuell kalkuliertes Angebot. Nach tatsächlichem Material 
und Zeitaufwand zusätzlich abgerechnet wird die entsorgung von belastetem erdreich, bei bekannten oder 
unbekannten hindernissen sowie bei besonderen Oberflächen/Gegebenheiten.

bei einer bauseits gelieferten Mehrspartenhauseinführung (Msh) mit Dichteinsätzen ist die Kompatibilität zu der 
von sWsee gelieferten Gashauseinführung vor einbau mit sWsee zu klären.

Der Ausgangsdruck am GasDruckregelgerät beträgt standardmäßig 23 mbar. höhere Ausgangsdrücke (maxi
mal 30 mbar) sind beim Netzbetreiber zu erfragen.

Art und Zeitpunkt der herstellung von Netzanschlüssen einschließlich der möglichen Verlegung in gemeinsame 
Gräben mit anderen Netzbetreibern werden angemessen berücksichtigt. Wünsche seitens des Anschlussnehmers 
werden unter berücksichtigung der technischen richtlinien berücksichtigt.

Veränderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder erweiterung der Kundenanlage erforderlich 
oder aus anderen Gründen vom Kunden veranlasst werden, werden dem Kunden in rechnung gestellt.

Kommen innerhalb von 10 Jahren nach herstellung des Netzanschlusses weitere Anschlüsse hinzu und wird der 
Netzanschluss dadurch teilweise zum bestandteil des Verteilernetzes, so teilt der Netzbetreiber die Kosten neu 
auf und erstattet dem Anschlussnehmer einen zuviel gezahlten betrag unverzinst zurück.

2 Sonstige kosten

2.1 Inbetriebsetzungskosten

 Euro brutto* euro netto

Die erste inbetriebsetzung (Zählereinbau und ggf. 
Zählerausbau) durch den örtlichen Netz bzw. 
Messstellenbetreiber ist ohne Mängelfeststellung 
unentgeltlich.

0,00
0,00

Für jede weitere notwendige Fahrt zur Anlage des 
Kunden zur erstmaligen inbetriebnahme

143,99 121,00

* Die bruttopreise beinhalten die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen höhe (derzeit 19%)
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Preisübersicht
Netzanschlusskonditionen der Erdgasversorgung 

2.2  kosten bei Zahlungsverzug, Einstellung und wiederaufnahme der Versorgung
 

Euro brutto* euro netto

Mahnkosten bei Zahlungsverzug 4,00** 4,00

kosten für jeden Einsatz eines Beauftragten vom StADtwErk AM SEE 
gemäß §23 Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)

einzug eines betrages 77,00** 77,00

kosten für jeden Einsatz eines Beauftragten vom StADtwErk AM SEE 
gemäß §24 Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)

erfolglose Anfahrt (z.b. verwehrter Zugang, Abwesenheit) 77,00** 77,00

einstellung der Versorgung (sperrung) 77,00** 77,00

Wiederaufnahme der Versorgung nach sperrung während der üblichen 
Arbeitszeit Montag  Freitag in der Zeit zwischen 8:00  16:00 Uhr 
(außer an Feiertagen oder an tagen, an denen der örtliche 
Netzbetreiber aus betrieblichen Gründen geschlossen hat)2

91,63 77,00

Wiederaufnahme der Versorgung nach sperrung an sonstigen tagen 
und zu sonstigen Zeiten2 172,55 145,00

Wiederaufnahme der Versorgung durch Wiedereinbau eines 
ausgebauten Zählers

143,99 121,00

** nicht umsatzsteuerpflichtig

* Die bruttopreise beinhalten die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen höhe (derzeit 19%)
2 Vor der Wiederaufnahme der Versorgung mit Gas ist die inbetriebsetzung durch ein vom Anschlussnehmer 
 oder nutzer bzw. vom Kunden beauftragtes, zugelassenes installationsunternehmen zu beantragen. 

3 kostenstand, Umsatzsteuer, Streitbeilegung
 
 Die Umsatzsteuer wird dem Anschlussnehmer in der bei Vollendung der Maßnahme geltenden höhe berechnet 

(derzeit 19%)

 Der Verbraucher ist berechtigt, die schlichtungsstelle nach § 111b enWG zur Durchführung eines 
 schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der beschwerde nicht innerhalb der bearbeitungs
frist abgeholfen hat oder erklärt hat, der beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VsbG bleibt unberührt. 
Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der schlichtungsstelle teilzunehmen.

 Die kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind:
 schlichtungsstelle energie e.V.
 Friedrichstraße 133
 10117 berlin
 030 / 27 57 240 – 0
 030 / 27 57 240 – 69
 www.schlichtungsstelleenergie.de
 info@schlichtungsstelleenergie.de
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GUt ZU WisseN 
wichtige Informationen zu den Erdarbeiten durch den kunden auf eigenem Grundstück.
Vorgaben des Stadtwerks am See für Erdarbeiten von Strom-, Gas- und wassernetzanschlüssen.

 Der Kunde kann gem. § 6 iii 4 NDAV und § 6 iii 4 NAV zur Kostensenkung die erdarbeiten des Leitungs grabens 
im eigenen Gelände übernehmen. Arbeiten im öffentlichen bereich sowie alle Leitungsbauarbeiten sind nur 
durch die von sWsee beauftragten Firmen durchzuführen.

 im privaten baubereich gelten die gleichen technischen und qualitativen Ansprüche wie an die Nachunter
nehmer des sWsee. insbesondere gelten die Unfallverhütungsvorschriften, DiN 4124 baugruben und Gräben, 
DVGWregelwerke GW 315, G 459, G 472, DiN 18012, DiN VDe 0100732.

 Der Kunde übernimmt für seinen baubereich alle gesetzlichen Verpflichtungen wie haftung, Versicherung, 
Unfallschutz und Genehmigungen.

 es muss eine ordnungsgemäße und ausreichende sicherung der baustelle, auch während der Nachtzeit, 
gewährleistet sein.

 Der Kunde verpflichtet sich, Auskunft über bestehende Leitungen im schachtungsbereich bei den entsprechen
den Ver und entsorgungsunternehmen einzuholen und diese auf der baustelle vorliegen zu haben. 

 Das gilt insbesondere auch für solche Privatgrundstücke, die nicht im eigentum des Kunden stehen.

 sWsee nimmt seine interessen durch die von ihm bestellte rohrleitungsbaufirma wahr, sie entbindet den  Kunden 
nicht von der Verantwortung für die technisch einwandfreie Ausführung seiner Arbeiten.

 Die rohrleitungsbaufirma hat das recht, die zur ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Arbeiten erforderlichen 
Maßnahmen vom Kunden zu fordern.

 Zwischen dem Kunden und der rohrleitungsbaufirma erfolgt eine terminabstimmung. Der Kunde ist verpflichtet, 
bei schuldhafter Verzögerung der ihm obliegenden Arbeiten Dritten (z.b. Netzbetreiber und dessen Nachunter
nehmen) den ihnen dadurch entstehenden schaden zu ersetzen. 

 Der Grabenverlauf muss immer den Vorgaben des verantwortlichen Mitarbeiters des sWsee entsprechen. es ist 
ein geradliniger, rechtwinkliger Leitungsverlauf, ausgehend von der hauptleitung bzw. dem haus anzustreben.

 Der Verlauf von Leer/schutzrohren ist auf einem, dem hausanschlussangebot beigefügten blatt „einmessskizze 
für Leer/schutzrohre“ zu dokumentieren und der sWsee zu übergeben. 

 Die Grabenbreite muss eine sandbettung von mindestens 10 cm umseitig der Leitung zulassen. Zum einsanden ist 
Grubensand, rundkorn 02 mm zu verwenden. Der lichte Abstand parallel verlegter Leitungen beträgt 20 cm. 
Dementsprechend ist die Grabenbreite zu wählen. Werden die Leitungen im schutzrohr verlegt, kann der lichte 
Abstand parallel verlegter Leitungen in der regel auf 5 cm reduziert werden. Der lichte Abstand von strom zu 
Gasleitungen muss immer min. 20 cm betragen.

 bei Kreuzung strom mit Gasleitung < 20 cm muss eine Abdeckung eingebracht werden. Die sohle des 
Leitungsgrabens muss zu 100% verdichtet und planiert sein. Die Leitung muss im gesamten bereich aufliegen, 
ein späteres Aufbauen der Grabensohle ist nicht möglich.

 Die Mindestdeckung beträgt 60 cm Oberkante stromkabel, 80 cm Oberkante Gasleitung/rohrarmatur und 
100 cm für Wasserleitungen und Armaturen. Kabelabdeckplatten/folien sind bei stromkabeln unmittelbar auf 
dem bettungssand zu verlegen.

 Netzanschlüsse für Gebäude ohne Keller sind nur mit speziellen einzel oder Mehrspartenhauseinführungen 
über die bodenplatte zugelassen. KGrohre erfüllen insbesondere die Abdichtung zur bodenplatte gegen Gas 
und Wasser nicht!

 Als schutzrohre (DN75 oder DN100) auf dem Grundstück für strom, erdgas, Wasser und telekommunikations
leitungen sind ausschließlich schwarze Kabuflexrohre zu verwenden. bei überbauten schutzrohren für erdgas
leitungen sind nur hateflexrohre zugelassen.

 Das bei sWsee anzufordernde trassenwarnband (Aufdruck stromkabel, Gasleitung oder Wasserleitung) ist 
30 cm unterhalb der Oberfläche zu verlegen. 

 sWsee behält sich vor, in dem gleichen trassenverlauf rohre oder steuerkabel für Mess, steuer oder  regelungs
  zwecke mit zu verlegen.
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Grabenprofile +- 0,0

min. Abstand zu
Lichtschacht 1,0 m

min. Abstand
zu Erdkollektor

2,0 m

Graben mit Schutzrohr

G
rundstücksgrenze

Netzanschluss für
Gebäude mit Keller

Netzanschluss für
Gebäude ohne Keller

+- 0,0

Überdeckung
1,0 m

Überdeckung
0,80 m

Rücksprache vor Baubeginn mit SWSee!
Abnahme der FUBO vor dem Einbau durch SWSee

Überdeckung
0,60 m
+ 0,3 m
- 0,0 m

+ 0,3 m
- 0,0 m

+ 0,3 m
- 0,0 m

min. Abstand
zu Tiefenbohrungen

2,0 m

min. Abstand
zu Bäumen

2,5 m

Netzanschlussleitungen
Mindestabstände

GUt ZU WisseN 
wichtige Informationen zu den Erdarbeiten durch den kunden auf eigenem Grundstück.
Vorgaben des Stadtwerks am See für Erdarbeiten von Strom-, Gas- und wassernetzanschlüssen.
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GUt ZU WisseN 
wichtige Informationen zu den Erdarbeiten durch den kunden auf eigenem Grundstück.
Vorgaben des Stadtwerks am See für Erdarbeiten von Strom-, Gas- und wassernetzanschlüssen.

Grabenprofil Netzanschluss
mit Schutzrohr

Grabenprofil Netzanschluss
mit Schutzrohr

Grabenprofil Netzanschluss
ohne Schutzrohr

Abstand zwischen den Leitungen min.5 cm

Sandbett mind. 10 cm

Warnbänder 30 cm
unter Erdgleiche

0,65 m

1,20 m

Abstand Gas - Strom 0,4 kV > 20 cm 

Abstand horizontal mind. 10 cm

Abstand vertikal mind. 20 cm

Sandbett mind. 10 cm umseitig

Warnbänder 30 cm
unter Erdgleiche

1,20 m

0,5 m

Sandbett mind. 10 cm Einbettung

Abstand zwischen den Leitungen min. 5 cm

Warnbänder 30 cm
unter Erdgleiche

1,20 m

0,40
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Fußnote (+++ textnachweis ab: 8.11.2006 +++) 
Die V wurde als Artikel 2 der V v. 1.11.2006 i 2477 
von der bundesregierung und dem bundesministerium 
für Wirtschaft und technologie mit Zustimmung des 
 bundesrates erlassen. sie ist gem. Art. 4 satz 1 dieser 
V am 8.11.2006 in Kraft getreten.
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teil 1 Allgemeine Vorschriften

 § 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
 (1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen bedin

gungen, zu denen Netzbetreiber nach § 18 Abs. 
1 des energiewirtschaftsgesetzes jedermann in 
Niederdruck an ihr Gasversorgungsnetz der 
allgemeinen Versorgung anzuschließen und den 
Anschluss zur entnahme von Gas zur Verfügung 
zu stellen haben. Diese sind bestandteil der 
rechtsverhältnisse über den Netzanschluss an das 
Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung 
(Netzanschluss) und die Anschlussnutzung, soweit 

sie sich nicht ausdrücklich allein auf eines dieser 
rechtsverhältnisse beziehen. Die Verordnung gilt 
für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen 
Netzanschlussverhältnisse und ist auch auf alle 
Anschlussnutzungsverhältnisse anzuwenden, die 
vor ihrem inkrafttreten entstanden sind.

 (2) Anschlussnehmer ist jedermann im sinne des 
§ 18 Abs. 1 satz 1 des energiewirtschaftsge
setzes, in dessen Auftrag ein Grundstück oder 
Gebäude an das Niederdrucknetz angeschlossen 
wird, oder im übrigen jeder eigentümer oder 
erbbauberechtigte eines Grundstücks oder 
Gebäudes, das an das Niederdrucknetz ange
schlossen ist.

 (3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der 
im rahmen eines Anschlussnutzungsverhältnisses 
einen Anschluss an das Niederdrucknetz zur 
 entnahme von Gas nutzt.

 (4) Netzbetreiber im sinne dieser Verordnung ist 
der betreiber eines Gasversorgungsnetzes der 
 allgemeinen Versorgung im sinne des § 18  

  Abs. 1 satz 1 des energiewirtschaftsgesetzes.

 § 2 Netzanschlussverhältnis
 (1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den 

Anschluss der Gasanlage über den Netzanschluss 
und dessen weiteren betrieb. es besteht zwischen 
dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber.

 (2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht durch Ver
trag erstmalig mit dem Anschlussnehmer, der die 
herstellung des Netzanschlusses in Auftrag gibt. 
bei herstellung eines Netzanschlusses ist der 
Netzanschlussvertrag in textform abzuschließen.

 (3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigen
tümer oder erbbauberechtigte sind, haben die 
schriftliche Zustimmung des Grundstücksei
gentümers zur herstellung und Änderung des 
Netzanschlusses unter Anerkennung der für den 
Anschlussnehmer und ihn damit verbundenen 
Verpflichtungen beizubringen.

 (4) bei angeschlossenen Grundstücken oder Gebäu
den entsteht das Netzanschlussverhältnis mit 
dem eigentumserwerb an der Kundenanlage 
zwischen dem jeweiligen eigentümer und dem 
Netzbetreiber, sofern der bisherige eigentümer 
der Anschlussnehmer gewesen ist. Zu diesem 
Zeitpunkt erlischt das Netzanschlussverhältnis 
mit dem bisherigen Anschlussnehmer, sofern 
dieser eigentümer der Kundenanlage gewesen 
ist; hinsichtlich bis dahin begründeter Zahlungs
ansprüche und Verbindlichkeiten bleibt der 
bisherige Anschlussnehmer berechtigt und 
verpflichtet. Der eigentumsübergang und die 
Person des neuen Anschlussnehmers hat der 
bisherige Anschlussnehmer dem Netzbetreiber 
unverzüglich in textform anzuzeigen. Der 
bisherige Anschlussnehmer hat dem neuen 
Anschlussnehmer die Angaben nach § 4 Abs. 1 
Nr. 4 zu übermitteln.

 (5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschluss
nehmer den Vertragsschluss oder die Anzeige 
nach Absatz 4 satz 3 unverzüglich in textform 
zu bestätigen. im Vertrag nach Absatz 2 oder in 
der bestätigung nach satz 1 ist auf die Allgemei
nen bedingungen einschließlich der ergänzenden 
bedingungen des Netzbetreibers hinzuweisen.

 § 3 Anschlussnutzungsverhältnis
 (1) inhalt der Anschlussnutzung ist das recht zur 

Nutzung des Netzanschlusses zur entnahme von 
Gas. Die Anschlussnutzung umfasst weder die 
belieferung des Anschlussnutzers mit Gas noch 
den Zugang zu den Gasversorgungsnetzen im 

sinne des § 20 des energiewirtschaftsgesetzes. 
Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht zwischen 
dem jeweiligen Anschlussnutzer und dem Netz
betreiber.

 (2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt dadurch 
zustande, dass über den Netzanschluss Gas aus 
dem Verteilernetz entnommen wird, wenn

 1. der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der 
erstmaligen entnahme einen Vertrag über den 
bezug von Gas abgeschlossen hat oder die 
 Voraussetzungen einer ersatzversorgung nach 

  § 38 des energiewirtschaftsgesetzes vorliegen und
 2. dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten 

ein recht auf Netzzugang nach § 20 des ener
giewirtschaftsgesetzes zusteht. bei Kenntnis über 
den Wegfall der Voraussetzungen nach satz 
1 Nr. 2 ist der Netzbetreiber verpflichtet, den 
Anschlussnutzer und den Grundversorger hierü
ber unverzüglich in textform zu unterrichten und 
den Anschlussnutzer auf die Grundversorgung 
nach § 36 des energiewirtschaftsgesetzes und 
die ersatzversorgung nach § 38 des energiewirt
schaftsgesetzes hinzuweisen.

 (3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem 
Netzbetreiber die Aufnahme der Nutzung des 
Netzanschlusses zur entnahme von Gas unverzüg
lich in textform mitzuteilen. Der Netzbetreiber hat 
dem Anschlussnutzer die Mitteilung unverzüglich 
in textform zu bestätigen. in der bestätigung ist 
auf die Allgemeinen bedingungen einschließlich 
der ergänzenden bedingungen und auf die haf
tung des Netzbetreibers nach § 18 hinzu weisen.

 § 4 Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des 
Netzbetreibers

 (1) Der Netzanschlussvertrag und die bestätigung 
des Netzbetreibers in textform nach § 2 

  Abs. 5 satz 1 und § 3 Abs. 3 satz 2 sollen 
eine zusammenhängende Aufstellung aller für 
den Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2 oder die 
Anschlussnutzung nach § 3 notwendigen Anga
ben enthalten, insbesondere

 1. Angaben zum Anschlussnehmer oder  nutzer 
(Firma, registergericht, registernummer, 
 Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, 
Kundennummer),

 2. Anlagenadresse und bezeichnung des Zählers 
oder des Aufstellungsorts des Zählers,

 3. Angaben zum Netzbetreiber (Firma, 
registergericht, registernummer und Adresse) und

 4. gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am 
ende des Netzanschlusses vorzuhaltende Leis
tung. soweit die Angaben nach satz 1 Nr. 1 

  nicht vorliegen, ist der Anschlussnehmer oder 
nutzer verpflichtet, diese dem Netzbetreiber auf 
Anforderung mitzuteilen.0

 (2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden 
bei entstehen des Netzanschlussverhältnisses oder 
des Anschlussnutzungsverhältnisses und auf Verlan
gen den übrigen Kunden die Allgemeinen bedin
gungen unentgeltlich in textform zur Verfügung zu 
stellen. er hat die Allgemeinen bedingungen auf 
seiner internetseite zu veröffentlichen. sofern ein 
Neukunde dies verlangt, sind ihm die Allgemeinen 
bedingungen in Papierform auszu händigen. 

 (3) Änderungen der ergänzenden bedingungen, zu 
denen auch die technischen Anschluss bedingungen 
nach § 20 gehören, und Kostenerstattungsregelungen

  des Netzbetreibers werden jeweils zum Monats
beginn erst nach öffentlicher bekanntgabe und im 
Falle der technischen Anschlussbedingungen erst 
nach zusätzlicher Mitteilung an die regulierungs
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  behörde wirksam. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, 
die Änderungen am tage der öffentlichen bekannt
gabe auf seiner internetseite zu veröffentlichen.

teil 2  Netzanschluss

 § 5 Netzanschluss
  Der Netzanschluss verbindet das Gasversor

gungsnetz der allgemeinen Versorgung mit der 
Gasanlage des Anschlussnehmers, gerechnet von 
der Versorgungsleitung bis zu den innenleitungen 
der Gebäude und Grundstücke. er besteht aus 
der Netzanschlussleitung, einer gegebenenfalls 
vorhandenen Absperreinrichtung außerhalb des 
Gebäudes, isolierstück, hauptabsperreinrichtung 
und gegebenenfalls hausDruckregelgerät. Auf ein 
Druckregelgerät sind die bestimmungen über den 
Netzanschluss auch dann anzuwenden, wenn es 
hinter dem ende des Netzanschlusses innerhalb 
des bereichs der Kundenanlage  eingebaut ist.

 § 6 Herstellung des Netzanschlusses
 (1) Netzanschlüsse werden durch den Netzbetreiber 

hergestellt. Die herstellung des Netzanschlus
ses soll vom Anschlussnehmer in textform in 
Auftrag gegeben werden; auf Verlangen des 
Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfü
gung gestellter Vordruck zu verwenden. Der 
Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer den 
voraussichtlichen Zeitbedarf für die herstellung 
des Netzanschlusses mitzuteilen. 

 (2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse werden 
nach beteiligung des Anschlussnehmers und 
unter Wahrung seiner berechtigten interessen 
vom Netzbetreiber nach den anerkannten 
regeln der technik bestimmt. Das interesse des 
Anschlussnehmers an einer kostengünstigen 
errichtung der Netzanschlüsse ist dabei beson
ders zu berücksichtigen.

 (3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der 
Netzbetreiber die errichter weiterer Anschluss
leitungen sowie der telekommunikationslinien im 
sinne des § 3 Nummer 64 des telekommunika
tionsgesetzes im hinblick auf eine gemeinsame 
Verlegung der verschiedenen Gewerke zu 
beteiligen. er führt die herstellung oder Ände
rungen des Netzanschlusses entweder selbst 
oder mittels Nachunternehmer durch. Wünsche 
des Anschlussnehmers bei der Auswahl des 
durchführenden Nachunternehmers sind vom 
Netzbetreiber angemessen zu berücksichtigen. 
Der Anschlussnehmer ist berechtigt, die für die 
herstellung des Netzanschlusses erforderlichen 
erdarbeiten auf seinem Grundstück im rahmen 
des technisch Möglichen und nach den Vor
gaben des Netzbetreibers durchzuführen oder 
durchführen zu lassen. Der Anschlussnehmer hat 
die baulichen Voraussetzungen für die sichere 
errichtung des Netzanschlusses zu schaffen; für 
die hauptabsperreinrichtung ist ein nach den 
anerkannten regeln der technik geeigneter Platz 
zur Verfügung zu stellen. 

 § 7 Art des Netzanschlusses
 (1) Der brennwert mit der sich aus den erzeugungs 

oder bezugsverhältnissen ergebenden schwan
kungs breite sowie der für die Versorgung des 
Kunden maßgebende ruhedruck des Gases 
ergeben sich aus den ergänzenden bedingungen 
des Netzbetreibers zu den Allgemeinen Netz
anschlussbedingungen.

 (2) Der Netzbetreiber kann den brennwert und Druck 
sowie die Gasart ändern, falls dies in besonderen 
Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Grün
den zwingend notwendig ist. Der Kunde ist davon 
unverzüglich zu unterrichten. bei der Umstellung 
der Gasart sind die belange des Kunden, soweit 
möglich, angemessen zu berücksichtigen.

 § 8 Betrieb des Netzanschlusses
 (1) Netzanschlüsse gehören zu den betriebsanlagen 

des Netzbetreibers. er hat sicherzustellen, dass 
sie in seinem eigentum stehen oder ihm zur wirt
schaftlichen Nutzung überlassen werden; soweit 
erforderlich, ist der Anschlussnehmer insoweit zur 
Mitwirkung verpflichtet. Netzanschlüsse werden 
ausschließlich von dem Netzbetreiber unterhal
ten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 
sie müssen zugänglich und vor beschädigungen 
geschützt sein. Der Anschlussnehmer darf keine 
einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen 
oder vornehmen lassen.

 (2) Jede beschädigung des Netzanschlusses, ins
besondere undichte Absperreinrichtungen oder 
Druckregelgeräte sowie das Fehlen von Plomben, 
ist dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen.

 (3) Änderungen des Netzanschlusses werden nach 
Anhörung des Anschlussnehmers und unter 
Wahrung seiner berechtigten interessen vom 
Netzbetreiber bestimmt.

 § 9 kostenerstattung für die Herstellung oder 
 Änderung des Netzanschlusses

 (1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschluss
nehmer die erstattung der bei wirtschaftlich effizi
enter betriebsführung notwendigen Kosten für

 1. die herstellung des Netzanschlusses,
 2. die Änderungen des Netzanschlusses, die 

durch eine Änderung oder erweiterung der 
Kundenanlage erforderlich oder aus anderen 
Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst 
werden, zu verlangen. Die Kosten können auf 
der Grundlage der durchschnittlich für ver
gleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal 
berechnet werden. im Falle einer pauschalierten 
Kostenberechnung sind eigenleistungen des 
Anschlussnehmers angemessen zu berücksichti
gen. Die Netzanschlusskosten sind so darzustel
len, dass der Anschlussnehmer die Anwendung 
des pauschalierten berechnungsverfahrens 
einfach nachvollziehen kann; wesentliche berech
nungsbestandteile sind auszuweisen.

 (2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die her
stellung oder Änderungen des Netzanschlusses 
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den 
Umständen des einzelfalles Grund zu der 
Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Werden von einem 
Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauf
tragt, ist der Netzbetreiber berechtigt, angemes
sene Abschlagszahlungen zu verlangen.

 (3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach her
stellung des Netzanschlusses weitere Anschlüsse 
hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teil
weise zum bestandteil des Verteilernetzes, so hat 
der Netzbetreiber die Kosten neu aufzuteilen und 
dem Anschlussnehmer einen zu viel gezahlten 
betrag zu erstatten.

 § 10 Druckregelgeräte, besondere Einrichtungen
 (1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstücks 

ein besonderes Druckregelgerät oder eine 
besondere einrichtung angebracht werden, so 
kann der Netzbetreiber verlangen, dass der 
Anschlussnehmer einen geeigneten raum oder 
Platz unentgeltlich für die Dauer des Netz
anschlussverhältnisses des Grundstücks zur 
Verfügung stellt. Der Netzbetreiber darf die 
einrichtungen auch für andere Zwecke benutzen, 
soweit dies für den Anschlussnehmer zumutbar ist.

 (2) Wird der Netzanschlussverhältnis für das 
 Grundstück beendet, so hat der Anschlussnehmer 
die einrichtung noch drei Jahre unentgeltlich zu 
dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zuge
mutet werden kann.

 (3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der 
einrichtungen an eine andere geeignete stelle 

verlangen, wenn ihm ihr Verbleiben an der 
bis herigen stelle nicht mehr zugemutet wer
den kann. Die Kosten der Verlegung hat der 
Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit 
die Anlage ausschließlich der Anschlussnutzung 
des Grundstücks dient.

 § 11 Baukostenzuschüsse
 (1) Der Netzbetreiber kann von dem 

Anschlussnehmer einen angemessenen baukos
tenzuschuss zur Deckung der bei wirtschaftlich 
effizienter betriebsführung notwendigen Kosten 
für die erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteileranlagen verlangen, soweit sich diese 
Anlagen ganz oder teilweise dem Versorgungs
bereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss 
erfolgt. baukostenzuschüsse dürfen höchstens 50 
vom hundert dieser Kosten betragen.

 (2) Der von dem Anschlussnehmer als baukostenzu
schuss zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich 
nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netz
anschluss vorzuhaltende Leistung zu der summe 
der Leistungen steht, die in den im betreffenden 
Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder 
auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten 
werden können. Der Durchmischung der jeweiligen 
Leistungsanforderungen ist rechnung zu tragen. 
Der baukostenzuschuss kann auf der Grundlage 
der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entste
henden Kosten pauschal berechnet werden.

 (3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem 
Anschlussnehmer einen weiteren baukostenzu
schuss zu verlangen, wenn der Anschlussnehmer 
seine Leistungsanforderung erheblich über das 
der ursprünglichen berechnung zugrunde liegen
de Maß hinaus erhöht. Der baukostenzuschuss ist 
nach den Absätzen 1 und 2 zu bemessen.

 (4) Der baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten 
Netzanschlusskosten sind getrennt zu errechnen 
und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszu
weisen.

 (5) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

 § 12 Grundstücksbenutzung
 (1) Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer 

sind, haben für Zwecke der örtlichen Versorgung 
das Anbringen und Verlegen von Leitungen nebst 
Zubehör, insbesondere Verteilungsanlagen, über 
ihre im Gebiet des Gasversorgungsnetzes der 
allgemeinen Versorgung liegenden Grundstücke 
sowie erforderliche schutzmaßnahmen unentgelt
lich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grund
stücke,

 1. die an das Gasversorgungsnetz angeschlossen 
sind,

 2. die vom eigentümer in wirtschaftlichem Zusam
menhang mit einem an das Netz angeschlosse
nen Grundstück genutzt werden oder

 3. für die die Möglichkeit des Netzanschlusses sonst 
wirtschaftlich vorteilhaft ist. sie besteht nicht, 
wenn die inanspruchnahme der Grundstücke den 
eigentümer mehr als notwendig oder in unzumut
barer Weise belasten würde; insbesondere ist 
die inanspruchnahme des Grundstücks zwecks 
Anschlusses eines anderen Grundstücks an das 
Gasversorgungsnetz grundsätzlich verwehrt, 
wenn der Anschluss über das eigene Grundstück 
des anderen Anschlussnehmers möglich und dem 
Netzbetreiber zumutbar ist.

 (2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und 
Umfang der beabsichtigten inanspruchnahme des 
Grundstücks zu benachrichtigen.

 (3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung 
der einrichtungen verlangen, wenn sie an der 
bisherigen stelle für ihn nicht mehr zumut
bar sind. Die Kosten der Verlegung hat der 
Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit 
die einrichtungen ausschließlich dem Anschluss 
des Grundstücks dienen.
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 (4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der 
eigentümer die auf seinen Grundstücken befindli
chen einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich 
zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zuge
mutet werden kann.

 (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche 
Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den 
bau von öffentlichen Verkehrswegen und Ver
kehrsflächen bestimmt sind.

 § 13 Gasanlage
 (1) Für die ordnungsgemäße errichtung, erweiterung, 

Änderung und instandhaltung der Gasanlage 
hinter der hauptabsperreinrichtung (Anlage), 
mit Ausnahme des Druckregelgerätes und der 
Messeinrichtungen, die nicht in seinem eigentum 
stehen, ist der Anschlussnehmer verantwortlich. 
satz 1 gilt nicht für die Messeinrichtungen, die 
nicht im eigentum des Anschlussnehmers stehen. 
hat der Anschlussnehmer die Anlage ganz oder 
teilweise einem Dritten vermietet oder sonst zur 
benutzung überlassen, so bleibt er verantwortlich.

 (2) Die Anlage darf nur nach den Vorschriften 
dieser Verordnung, nach anderen anzuwen
denden rechtsvorschriften und behördlichen 
bestimmungen sowie nach den anerkannten 
regeln der technik errichtet, erweitert, geändert 
und instand gehalten werden. in bezug auf die 
allgemein anerkannten regeln der technik gilt § 
49 Abs. 2 Nr. 2 des energiewirtschaftsgesetzes 
entsprechend. Arbeiten an der Anlage dürfen, 
außer durch den Netzbetreiber, nur durch instal
lationsunternehmen durchgeführt werden, die in 
einem installateurverzeichnis eines Netzbetreibers 
eingetragen sind, der im Geltungsbereich dieser 
Verordnung tätig ist. § 13a Absatz 8 bleibt 
unberührt. es dürfen nur Materialien und Gas
geräte verwendet werden, die unter beachtung 
der allgemein anerkannten regeln der technik 
hergestellt wurden. Die einhaltung der Voraus
setzungen des satzes 4 wird vermutet, wenn die 
vorgeschriebene ceKennzeichnung vorhanden 
ist. sofern die ceKennzeichnung nicht vorge
schrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn die 
Materialien oder Gasgeräte das Zeichen einer 
akkreditierten stelle tragen. Materialien und Gas
geräte, die 

 1. in einem anderen Mitgliedstaat der europäischen 
Union oder der türkei rechtmäßig hergestellt oder 
in den Verkehr gebracht worden sind oder

 2. in einem anderen Vertragsstaat des Abkom
mens über den europäischen Wirtschaftsraum 
rechtmäßig hergestellt worden sind und die 
den technischen spezifikationen der Zeichen im 
sinne des satzes 6 nicht entsprechen, werden 
einschließlich der von den vorgenannten staaten 
durchgeführten Prüfungen und überwachungen 
als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das 
geforderte schutzniveau gleichermaßen dauerhaft 
erreicht wird. 9 Der Netzbetreiber ist berechtigt, 
die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 

 (3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen 
befinden, können vom Netzbetreiber plombiert 
werden. Die dafür erforderliche Ausstattung der 
Anlage ist nach den Angaben des Netzbetreibers 
vom Anschlussnehmer zu veranlassen.

 § 13a Installateurverzeichnis 
 (1) Der Netzbetreiber darf eine eintragung in sein 

installateurverzeichnis nur von dem Nachweis 
einer ausreichenden fachlichen Qualifikation des 
installationsunternehmens für die Durchführung 
der jeweiligen Arbeiten nach § 13 Absatz 2 satz 
1 abhängig machen. Der Netzbetreiber, in des
sen installateurverzeichnis die eintragung erfol
gen soll, ist berechtigt, vor der eintragung das 
Vorliegen der ausreichenden fachlichen Qualifika

tion zu prüfen. begründen besondere Umstände 
Zweifel am bestehen einer ausreichenden fachli
chen Qualifikation ist der Netzbetreiber jederzeit 
berechtigt, das Vorliegen einer ausreichenden 
fachlichen Qualifikation erneut zu prüfen. 

 (2) Nachdem der Netzbetreiber ein installationsun
ternehmen in sein installateurverzeichnis eingetra
gen hat, hat der Netzbetreiber dem betreffenden 
installationsunternehmen zur Dokumentation 
der eintragung einen installateurausweis aus
zustellen. Führt ein installationsunternehmen 
Arbeiten in einem Netzgebiet durch, bei dessen 
Netzbetreiber es nicht in das installationsver
zeichnis eingetragen ist, so genügt es, dass 
das installationsunternehmens dem betroffenen 
Netzbetreiber einen durch einen anderen 
Netzbetreiber ausgestellten installateurausweis als 
Nachweis der ausreichenden fachlichen Qualifi
kation rechtzeitig vorlegt. eine weitere überprü
fung des Vorliegens der ausreichenden fachlichen 
Qualifikation darf der betroffene Netzbetreiber 
nur vornehmen, falls aufgrund besonderer 
Umstände begründete Zweifel am bestehen der 
ausreichenden fachlichen Qualifikation vorliegen. 

 (3) Der Netzbetreiber kann im rahmen der eintra
gung in das installateurverzeichnis einen Nach
weis darüber verlangen, dass die ausreichende 
fachliche Qualifikation bei dem inhaber des 
installationsunternehmens oder einer fest ange
stellten, verantwortlichen und weisungsberechtig
ten Fachkraft vorliegt. im rahmen der Prüfung der 
fachlichen Qualifikation kann der Netzbetreiber 
nur die Glaubhaftmachung der Fertigkeiten, prak
tischen und theoretischen Fachkenntnisse sowie 
erfahrungen verlangen, die für eine fachgerechte, 
den anerkannten regeln der technik und den 
sicherheitserfordernissen entsprechende Ausfüh
rung der jeweiligen Arbeiten notwendig sind. 

 (4) Darüber hinaus kann der Netzbetreiber jederzeit 
von dem installationsunternehmen verlangen, eine 
ausreichende betriebshaftpflichtversicherung nach
zuweisen. Der Netzbetreiber kann im einzelfall 
bei begründeten Zweifeln am Vorhandensein der 
technischen Ausstattung zur einwandfreien Aus
führung oder Prüfung aller installationsarbeiten 
nach den regeln fachhandwerklichen Könnens 
jederzeit von installationsunternehmen verlangen, 
glaubhaft zu machen, über eine ordnungsgemäß 
eingerichtete Werkstatt oder einen Werkstattwa
gen, ausreichende Werk und hilfswerkzeuge 
sowie Mess und Prüfgeräte zu verfügen, mit 
denen alle installationsarbeiten einwandfrei und 
nach den regeln fachhandwerklichen Könnens 
ausgeführt und geprüft werden können. Der 
Netzbetreiber kann im einzelfall jederzeit von 
installationsunternehmen verlangen eine gültige 
bescheinigung über die Gewerbeanzeige nach § 
14 der Gewerbeordnung vorzulegen, soweit die 
Gewerbeanzeige gewerberechtlich erforderlich ist. 

 (5) ein in ein installateurverzeichnis eingetra
genes installationsunternehmen ist von dem 
Netzbetreiber, der dieses installateurverzeichnis 
führt, zu verpflichten, sich insbesondere über alle 
Fragen der Ausführung von installationsarbeiten 
über Neuerungen auf dem Gebiet der installati
onstechnik sowie über weitere Neuerungen, die 
für eine fachgerechte Ausführung der jeweiligen 
Arbeiten erforderlich sind laufend zu informieren, 
zum beispiel durch eine teilnahme an Fortbil
dungskursen des Gasfaches zur einführung 
neuer bestimmungen oder zur Unterrichtung über 
geltende bestimmungen. erhält der Netzbetreiber 
Kenntnis von erheblichen oder anhaltenden Ver
stößen gegen die Verpflichtungen nach satz 1 ist 
der Netzbetreiber berechtigt, die eintragung des 
betreffenden installationsunternehmens in seinem 
installateurverzeichnis zu löschen. 

 (6) bei einem installationsunternehmen aus einem 

Mitgliedstaat der europäischen Union, aus einem 
Vertragsstaat des Abkommens über den europä
ischen Wirtschaftsraum oder aus der schweiz 
wird im rahmen der Prüfung der Voraussetzun
gen für die Aufnahme in ein installateurverzeich
nis widerleglich vermutet, dass die Voraussetzun
gen nach Absatz 3 satz 2 vorliegen, wenn der 
inhaber des installationsunternehmens oder eine 
fest angestellte, verantwortliche und weisungsbe
rechtigte Fachkraft in ihrem herkunftsstaat eine 
berufliche Qualifikation erworben hat, die sich 
nicht wesentlich von den als ausreichend ange
sehenen fachlichen Qualifikationen im sinne von 
Absatz 1 satz 2 unterscheidet. § 3 Absatz 2 bis 
5 sowie die §§ 4 bis 7 der eU/eWrhandwerk
Verordnung vom 18. März 2016 (bGbl. i s. 
509), die durch Artikel 2 der Verordnung vom 
26. Oktober 2021 (bGbl. i s. 4740) geändert 
worden ist, sind entsprechend anzuwenden. 

 (7) eine betriebshaftpflichtversicherung, die in einem 
Mitgliedstaat der europäischen Union, in einem 
Vertragsstaat des Abkommens über den europäi
schen Wirtschaftsraum oder in der schweiz abge
schlossen wurde, ist als ausreichend im sinne von 
Absatz 4 satz 1 anzuerkennen, wenn sie Versi
cherungsschutz für den Fall eines schädigenden 
ereignisses bei tätigkeiten in der bundesrepublik 
Deutschland bietet. 

 (8) einem installationsunternehmen aus einem Mit
gliedstaat der europäischen Union, aus einem 
Vertragsstaat des Abkommens über den europä
ischen Wirtschaftsraum oder aus der schweiz, 
das in der bundesrepublik Deutschland keine 
gewerbliche Niederlassung unterhält, ist die 
vorübergehende und gelegentliche erbringung 
von installationsarbeiten nach § 13 Absatz 1 in 
der bundesrepublik Deutschland ohne eintragung 
in ein installateurverzeichnis eines Netzbetreibers 
gestattet, wenn es in seinem herkunftsstaat zur 
Ausübung vergleichbarer tätigkeiten rechtmäßig 
niedergelassen ist. Der Netzbetreiber ist berech
tigt, von einem solchen installationsunternehmen, 
das erstmals installationsarbeiten nach § 13 
Absatz 2 satz 1 in der bundesrepublik Deutsch
land erbringt und nicht in ein installateurverzeich
nis eines Netzbetreibers eingetragen ist, vor der 
Leistungserbringung einen Nachweis darüber zu 
verlangen, dass die ausreichende fachliche Qua
lifikation nach den Absätzen 1 und 3 sowie eine 
ausreichende betriebshaftpflichtversicherung nach 
Absatz 4 satz 1 und Absatz 7 vorliegen. Die §§ 
5, 9 und 10 der eU/eWrhandwerkVerordnung 
sind entsprechend anzuwenden.

 § 14 Inbetriebsetzung der Gasanlage
 (1) Der Netzbetreiber oder dessen beauftragter 

hat die Anlage über den Netzanschluss an das 
Verteilernetz anzuschließen und in betrieb zu 
nehmen, indem er nach erfolgtem einbau der 
Messeinrichtung und gegebenenfalls des Druck
regelgerätes durch Öffnung der Absperreinrich
tungen die Gaszufuhr freigibt. Die Anlage hinter 
diesen einrichtungen hat das installationsunter
nehmen in betrieb zu setzen.

 (2) Jede inbetriebsetzung der Anlage ist beim Netz
betreiber von dem Unternehmen, das nach § 13 
Abs. 2 die Arbeiten an der Anlage ausgeführt 
hat, in Auftrag zu geben. Auf Verlangen des 
Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung 
gestellter Vordruck zu verwenden.

 (3) Der Netzbetreiber kann für die inbetriebsetzung 
vom Anschlussnehmer Kostenerstattung verlangen. 
Die Kosten können auf der Grundlage der durch
schnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden 
Kosten pauschal berechnet werden. Die Kosten 
sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer 
die Anwendung des pauschalierten berechnungs
verfahrens einfach nachvollziehen kann.
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 § 15 Überprüfung der Gasanlage
 (1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage 

vor und, um unzulässige rückwirkungen auf 
einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter 
 auszuschließen, nach ihrer inbetriebsetzung zu 
überprüfen. er hat den Anschlussnehmer auf 
erkannte sicherheitsmängel aufmerksam zu 
machen und kann deren beseitigung verlangen.

 (2) Werden Mängel festgestellt, welche die 
sicherheit gefährden oder erhebliche störun
gen erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber 
berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für 
Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

 (3) Durch Vornahme oder Unterlassung der überprü
fung der Anlage sowie durch deren Anschluss an 
das Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber 
keine haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. 
Dies gilt nicht, wenn er bei einer überprüfung 
Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib 
oder Leben darstellen.

teil 3 Anschlussnutzung
 § 16 Nutzung des Anschlusses
 (1) Der Netzbetreiber ist bei bestehen eines Anschluss  
  nutzungsverhältnisses verpflichtet, dem Anschluss

nutzer in dem im Netzanschlussverhältnis vorgese
henen Umfang die Nutzung des Netzanschlusses 
jederzeit zu ermöglichen. Dies gilt nicht, soweit 
und solange der Netzbetreiber hieran durch 
höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren 
beseitigung ihm im sinne des § 18 Absatz 1 
satz 2 Nummer 1 des energiewirtschaftsgesetzes 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht zugemutet 
werden kann, gehindert ist.

 (2) Der Netzbetreiber hat brennwert und Druck mög
lichst gleichbleibend zu halten. Allgemein übliche 
Gasgeräte müssen einwandfrei betrieben werden 
können. stellt der Anschlussnutzer Anforderungen 
an die Gasqualität, die über die Verpflichtungen 
nach den sätzen 1 und 2 hinausgehen, so 
obliegt es ihm selbst, innerhalb seines bereichs 
Vorkehrungen zum störungsfreien betrieb seiner 
Geräte und Anlagen zu treffen.

 (3) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber 
  gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 1 und 2, 
  § 13a, § 14 Abs. 1 satz 1, Abs. 2 und 3 sowie 

§ 15 entsprechend.

 § 17  Unterbrechung der Anschlussnutzung
 (1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, 

soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger 
Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohen
den Netzzusammenbruchs erforderlich ist. Der 
Netzbetreiber hat jede Unterbrechung oder 
Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. eine 
notwendige Unterbrechung wegen eines vom 
Anschlussnutzer veranlassten Austauschs der 
Messeinrichtung durch einen Messstellenbetreiber 
nach den Vorschriften des Messstellenbetriebsge
setzes hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten.

 (2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer 
bei einer beabsichtigten Unterbrechung der 
Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise 
zu unterrichten. Die Pflicht zur benachrichtigung 
entfällt, wenn die Unterrichtung

 1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist 
und der Netzbetreiber dies nicht zu vertreten hat 
oder

 2. die beseitigung von bereits eingetretenen Unter
brechungen verzögern würde.

  in den Fällen des satzes 3 ist der Netzbetreiber 
verpflichtet, dem Anschlussnutzer auf Nachfrage 
nachträglich mitzuteilen, aus welchem Grund die 
Unterbrechung vorgenommen worden ist.

 § 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung
 (1) soweit der Netzbetreiber für schäden, die ein 

Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder durch 
Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung 
erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhältnis 
oder unerlaubter handlung haftet und dabei Ver
schulden des Unternehmens oder eines erfüllungs 
oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird

 1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleg
lich vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässig
keit vorliegt,

 2. hinsichtlich der beschädigung einer sache wider
leglich vermutet, dass Vorsatz oder Fahrlässigkeit 
vorliegt.

  bei Vermögensschäden nach satz 1 Nr. 1 ist die 
haftung für sonstige Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

 (2) bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verursachten sachschäden ist die haftung des 
Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern 
auf jeweils 5.000 euro begrenzt. Die haftung für 
nicht vorsätzlich verursachte sachschäden ist je 
schadensereignis insgesamt begrenzt auf

 1. 2,5 Millionen euro bei bis zu 25.000 an das 
eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

 2. 10 Millionen euro bei 25.001 bis 100.000 an das 
eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

 3. 20 Millionen euro bei 100.001 bis 200.000 
  an das eigene Netz angeschlossenen Anschluss

nutzern;
 4. 30 Millionen euro bei 200.001 bis einer Million 

an das eigene Netz angeschlossenen Anschluss
nutzern;

 5. 40 Millionen euro bei mehr als einer Million 
an das eigene Netz angeschlossene Anschluss
nutzern.

  in diese höchstgrenzen werden auch schäden 
von Anschlussnutzern in Mittel und hochdruck 
einbezogen, wenn die haftung ihnen gegenüber 
im einzelfall entsprechend satz 1 begrenzt ist.

 (3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche 
von Anschlussnutzern anzuwenden, die diese 
gegen einen dritten Netzbetreiber im sinne des 

  § 3 Nr. 27 des energiewirtschaftsgesetzes aus 
uner laubter handlung geltend machen. Die 

  haftung dritter Netzbetreiber im sinne des § 3 
Nr. 27 des energiewirtschaftsgesetzes ist je 

  schadensereignis insgesamt begrenzt auf das 
Dreifache des höchstbetrages, für den sie nach 
Absatz 2 satz 2 eigenen Anschlussnutzern 
gegenüber haften. hat der dritte Netzbetreiber 
im sinne des § 3 Nr. 27 des energiewirtschafts
gesetzes keine eigenen an das Netz angeschlos
senen Anschlussnutzer im sinne dieser Verord
nung, so ist die haftung insgesamt auf 200 
Millionen euro begrenzt. in den höchstbetrag 
nach den sätzen 2 und 3 können auch schadens
ersatzansprüche von nicht unter diese Verordnung 
fallenden Kunden einbezogen werden, die diese 
gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter 
handlung geltend machen, wenn deren Ansprü
che im einzelfall entsprechend Absatz 2 satz 1 
begrenzt sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, 
seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über die 
mit der schadensverursachung durch einen drit
ten Netzbetreiber im sinne des § 3 Nr. 27 des 
energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden 
tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm 
bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur 
Geltendmachung des schadensersatzes erforder
lich ist.

 (4) bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschä
den ist die haftung des Netzbetreibers, an des
sen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, 
oder eines dritten Netzbetreibers, gegen den der 
Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, gegen
über seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 
euro sowie je schadensereignis insgesamt auf 
20 vom hundert der in Absatz 2 satz 2 sowie 
Absatz 3 satz 2 und 3 genannten höchstbeträge 

begrenzt. Absatz 2 satz 3 sowie Absatz 3 satz 
1, 4 und 5 gelten entsprechend.

 (5) übersteigt die summe der einzelschäden die 
jeweilige höchstgrenze, so wird der scha
densersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem 
die summe aller schadensersatzansprüche zur 
höchstgrenze steht. sind nach Absatz 2 satz 
3 oder nach Absatz 3 satz 4, jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 4, schäden von nicht 
unter diese Verordnung fallenden Kunden in die 
höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie 
auch bei der Kürzung nach satz 1 entsprechend 
einzubeziehen. bei Ansprüchen nach Absatz 3 
darf die schadensersatzquote nicht höher sein als 
die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.

 (6) Die ersatzpflicht entfällt für schäden unter 30 
euro, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verursacht worden sind.

 (7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den schaden 
unverzüglich dem Netzbetreiber oder, wenn die
ses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen 
mitzuteilen.

teil 4 Gemeinsame Vorschriften

  Abschnitt 1
  Anlagenbetrieb und rechte des Netzbetreibers

 § 19 Betrieb von Gasanlagen und Verbrauchsgeräten, 
Eigenerzeugung

 (1) Anlage und Gasgeräte sind vom 
Anschlussnehmer oder nutzer so zu betreiben, 
dass störungen anderer Anschlussnehmer 
oder nutzer und störende rückwirkungen auf 
einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter 
ausgeschlossen sind.

 (2) erweiterungen und Änderungen von Anlagen 
sowie die Verwendung zusätzlicher Gasgeräte 
sind dem Netzbetreiber mitzuteilen, soweit sich 
dadurch die vorzuhaltende Leistung erhöht oder 
mit Netzrückwirkungen zu rechnen ist. Nähere 
einzelheiten über den inhalt der Mitteilung kann 
der Netzbetreiber regeln.

 (3) Vor der errichtung einer eigenanlage hat der 
Anschlussnehmer oder nutzer dem Netzbetreiber 
Mitteilung zu machen. Der Anschlussnehmer oder 
nutzer hat durch geeignete Maßnahmen sicher
zustellen, dass von seiner eigenanlage keine 
schädlichen rückwirkungen in das Gasversor
gungsnetz möglich sind. Der Anschluss von eigen
anlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. 
Dieser kann den Anschluss von der einhaltung 
der von ihm nach § 20 festzulegenden Maßnah
men zum schutz vor rückwirkungen abhängig 
machen.

 § 20 technische Anschlussbedingungen
  Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von 

technischen Anschlussbedingungen weitere 
technische Anforderungen an den Netzanschluss 
und andere Anlagenteile sowie an den betrieb 
der Anlage einschließlich der eigenanlage fest
zulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren 
und störungsfreien Versorgung, insbesondere im 
hinblick auf die erfordernisse des Verteilernetzes, 
notwendig ist. Diese Anforderungen müssen den 
allgemein anerkannten regeln der technik ent
sprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchs
geräte kann von der vorherigen Zustimmung des 
Netzbetreibers abhängig gemacht werden. Die 
Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn 
der Anschluss eine sichere und störungsfreie Ver
sorgung gefährden würde.

 § 21 Zutrittsrecht
  Der Anschlussnehmer oder nutzer hat nach vor

heriger benachrichtigung dem mit einem Ausweis 
versehenen beauftragten des Netzbetreibers, des 
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Messstellenbetreibers oder des Messdienstleisters 
den Zutritt zum Grundstück und zu seinen räu
men zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der 
technischen einrichtungen und Messeinrichtungen, 
zum Austausch der Messeinrichtung, auch anläss
lich eines Wechsels des Messstellenbetreibers, 
zur Ablesung der Messeinrichtung oder zur 
Unterbrechung des Anschlusses und der 
Anschlussnutzung erforderlich ist. Die benachrich
tigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen 
Anschlussnehmer oder nutzer oder durch Aus
hang an oder im jeweiligen haus erfolgen. im 
Falle der Ablesung der Messeinrichtungen muss 
die benachrichtigung mindestens drei Wochen 
vor dem betretungstermin erfolgen; mindestens 
ein ersatztermin ist anzubieten. eine vorherige 
benachrichtigung ist in den Fällen des § 24 

  Abs. 1 nicht erforderlich.

 § 22 Messeinrichtungen
 (1) Für Messeinrichtungen hat der Anschlussnehmer 

Zählerplätze nach den anerkannten regeln der 
technik unter Verwendung der vom Netzbetreiber 
vorgesehenen DiNtypen vorzusehen.

 (2) Der Netzbetreiber bestimmt den Aufstellungsort 
der Messeinrichtungen und die Zählerplätze. bei 
der Wahl des Aufstellungsorts ist die Möglichkeit 
einer Fernauslesung der Messdaten zu berück
sichtigen. soweit dies technisch machbar und 
wirtschaftlich zumutbar ist, sind in Gebäuden, die 
neu an das energieversorgungsnetz angeschlos
sen oder einer größeren renovierung im sinne 
der richtlinie 2002/91/eG des europäischen 
Parlaments und des rates vom 16. Dezember 
2002 über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden (Abl. eU Nr. L 1 s. 65) unterzogen 
werden, die baulichen Voraussetzungen für den 
einbau von Messeinrichtungen zu schaffen, die 
dem jeweiligen Anschlussnutzer den tatsächlichen 
energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungs
zeit widerspiegeln. er hat den Anschlussnehmer 
anzuhören und dessen berechtigte interessen 
zu wahren. er ist verpflichtet, auf Verlangen 
des Anschlussnehmers einer Verlegung der 
Messeinrichtungen zuzustimmen, wenn dies ohne 
beeinträchtigung einer einwandfreien Messung 
möglich ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten 
einer Verlegung der Messeinrichtungen nach satz 
4 zu tragen.

 (3) Der Anschlussnehmer oder nutzer hat dafür 
sorge zu tragen, dass die Mess und steu
ereinrichtungen zugänglich sind. er hat den 
Verlust, beschädigungen und störungen von 
Messeinrichtungen dem Netzbetreiber und dem 
Messstellenbetreiber unverzüglich mitzuteilen.

  Abschnitt 2
  Fälligkeit, Folgen von Zuwiderhandlungen,  
  Beendigung der rechtsverhältnisse

 § 23 Zahlung, Verzug
 (1) rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber 

angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei 
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung 
fällig. einwände gegen rechnungen berechtigen 
gegenüber dem Netzbetreiber zum Zahlungsauf
schub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit 
die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen 
Fehlers besteht. § 315 des bürgerlichen Gesetz
buchs bleibt von satz 2 unberührt.

 (2) bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder 
nutzers kann der Netzbetreiber, wenn er erneut 
zur Zahlung auffordert oder den betrag durch 
einen beauftragten einziehen lässt, die dadurch 
entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare 
Fälle auch pauschal berechnen; die pauschale 
berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. 
Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen 

Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die 
berechnungsgrundlage nachzuweisen.

 (3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers kann 
vom Anschlussnehmer oder nutzer nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

 § 24 Unterbrechung des Anschlusses und der 
Anschlussnutzung

 (1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzan
schluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige 

  Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschluss
nehmer oder nutzer dieser Verordnung zuwider
handelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um

 1. eine unmittelbare Gefahr für die sicherheit von 
Personen oder sachen von erheblichem Wert 
abzuwenden, 

 2. die Anschlussnutzung unter Umgehung, beeinflus
sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen 
zu verhindern oder

 3. zu gewährleisten, dass störungen anderer 
Anschlussnehmer oder nutzer oder stören
de rückwirkungen auf einrichtungen des 
Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen 
sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem 
Anschlussnehmer oder nutzer auf Nachfrage mit
zuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung 
vorgenommen worden ist.

 (2) bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere 
bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung 
trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, 
den Netzanschluss und die Anschlussnutzung vier 
Wochen nach Androhung zu unterbrechen. 

  Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung 
außer Verhältnis zur schwere der Zuwiderhand
lung stehen oder der Anschlussnehmer oder  nutzer 
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass 
er seinen Verpflichtungen nachkommt.

 (3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anwei
sung des Lieferanten des Anschlussnutzers die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen, soweit der 
Lieferant dem Anschlussnutzer gegenüber hierzu 
vertraglich berechtigt ist und der Lieferant das 
Vorliegen der Voraussetzungen für die Unter
brechung der Anschlussnutzung gegenüber 
dem Netzbetreiber glaubhaft versichert und 
den Netzbetreiber von sämtlichen schadens
ersatzansprüchen freistellt, die sich aus einer 
unberechtigten Unterbrechung ergeben können; 
dabei ist auch glaubhaft zu versichern, dass dem 
Anschlussnutzer keine einwendungen oder einre
den zustehen, die die Voraussetzungen der Unter
brechung der Anschlussnutzung entfallen lassen.

 (4) in den Fällen des Absatzes 2 ist der beginn 
der Unterbrechung des Netzanschlusses und 
der Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei 
Werktage im Voraus anzukündigen. Dies gilt 
nicht, soweit der Lieferant zu einer entsprechen
den Ankündigung verpflichtet ist.

 (5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des 
Netzanschlusses und der Anschlussnutzung 
unverzüglich aufzuheben, sobald die Gründe 
für die Unterbrechung entfallen sind und der 
Anschlussnehmer oder nutzer oder im Falle des 
Absatzes 3 der Lieferant oder der Anschluss
nutzer die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung des Anschlusses und der 
Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten können 
für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berech
net werden; die pauschale berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Ver
langen des Kunden ist die berechnungsgrundlage 
nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten 
ist dem Kunden zu gestatten.

 § 25 kündigung des Netzanschlussverhältnisses
 (1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit einer Frist 

von einem Monat auf das ende eines Kalender
monats gekündigt werden. eine Kündigung durch 
den Netzbetreiber ist nur möglich, soweit eine 
Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Absatz 1 
satz 2 Nummer 1 des energiewirtschaftsgesetzes 
nicht besteht.

 (2) tritt an stelle des bisherigen Netzbetreibers 
ein anderes Unternehmen in die sich aus dem 
Netzanschlussverhältnis ergebenden rechte 
und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der 
Zustimmung des Anschlussnehmers. Der Wechsel 
des Netzbetreibers ist öffentlich bekannt zu 
machen und den Anschlussnehmern mitzuteilen.

 (3) Die Kündigung bedarf der textform.

 § 26 Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses
 (1) Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis der 

Anschlussnutzer die Anschlussnutzung einstellt. er 
ist verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverzüg
lich mitzuteilen.

 (2) im Falle einer Kündigung des Netzanschluss
vertrages nach § 25 oder § 27 endet das 
Anschlussnutzungsverhältnis mit der beendigung 
des Netzanschlussvertrages.

 § 27 Fristlose kündigung oder Beendigung
  Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 

Abs. 1 berechtigt, das Netzanschlussverhältnis 
fristlos zu kündigen oder die Anschlussnutzung 
fristlos zu beenden, wenn die Voraussetzungen 
zur Unterbrechung des Netzanschlusses und der 
Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. bei wieder
holten Zuwiderhandlungen nach § 24 Abs. 2 ist 
der Netzbetreiber zur fristlosen Kündigung berech
tigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht 
wurde; § 24 Abs. 2 satz 2 gilt entsprechend.

teil 5 Schlussbestimmungen

 § 28 Gerichtsstand
  Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses 

und der Anschlussnutzung.

 § 29 Übergangsregelung
 (1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die 

Anschlussnehmer durch öffentliche bekanntgabe 
und Veröffentlichung im internet über die Mög
lichkeit einer Anpassung nach § 115 Abs. 1 satz 
2 des energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. 
Die Anpassung ist in textform zu verlangen. Der 
Netzbetreiber kann die Anpassung gegenüber 
allen Anschlussnehmern auch in der in satz 1 
genannten Weise verlangen. im Falle des satzes 
3 erfolgt die Anpassung mit Wirkung vom auf die 
bekanntmachung folgenden tag. Von der Anpas
sung ausgenommen ist § 4 Abs. 1.

 (2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 
4 beginnt mit dem 8. November 2006. Läuft 
jedoch die in § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der 
Verordnung über Allgemeine bedingungen für 
die Gasversorgung von tarifkunden vom 21. Juni 
1979 (bGbl. i s. 676), zuletzt geändert durch 
Artikel 18 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 
(bGbl. i s. 3214), bestimmte Frist früher als die 
gemäß satz 1 bestimmte Frist ab, bleibt es dabei.

 (3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an 
eine Verteileranlage hergestellt, die vor dem 8. 
November 2006 errichtet oder mit deren errich
tung vor dem 8. November 2006 begonnen 
worden ist und ist der Anschluss ohne Verstär
kung der Verteileranlage möglich, so kann der 
Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 1 
und 2 einen baukostenzuschuss nach Maßgabe 
der für die Verteileranlage bisher verwendeten 
berechnungsmaßstäbe verlangen. Der nach satz 
1 berechnete baukostenzuschuss ist auf den Wert 
nach § 11 Abs. 1 satz 2 zu kürzen.
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